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Standort-Entwicklungsgesetz - StEntG; Stellungnahme 

Die Wirtschaftskammer Tirol begrüßt den Gesetzesentwurf für ein neues Standort-Entwicklungs 
gesetz, welches einen maßgeblichen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstand 
orts Österreich leisten soll. 
Es schafft eine wichtige Chance zur Verfahrensbeschleunigung für Großprojekte mit beson 
derer volkswirtschaftlicher Relevanz für Österreich. 

Beschleunigung ist jedoch bei allen Vorhaben, die einer verpflichtenden Umweltverträglich 
keitsprüfung (UVP) unterliegen, äußerst dringend geboten und nicht nur bei Infrastruktur 
vorhaben. Wir sprechen uns daher auch vehement für die Ausnützung aller gesetzlichen 
Möglichkeiten für eine generelle Entlastungs- und Beschleunigungsoffensive im UVP-Gesetz 
aus. 

Wir schließen uns der sehr guten Vorbegutachtung und Einschätzung der umweltpolitischen Ab 
teilung der WKÖ daher vollinhaltlich an. 

Aus unserer Sicht kommt bei der Auswahl der entsprechenden Projekte dem Standortentwick 
lungsbeirat eine entscheidende Position zu. Die in § 6 angeführten diesbezüglichen Bestimmun 
gen zu diesem Beirat sollten daher noch nachgeschärft werden. 

Hierzu zwei Vorschläge: 

• Einerseits sollte im Gesetz klar zum Ausdruck kommen, dass nur Personen mit entspre 
chender fachlicher Qualifikation (abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder ju 
ristisches Studium) sowie einschlägiger Berufserfahrung (zehnjährige Praxis) als Mitglie 
der des Beirates bestellt werden dürfen. 

• Anstelle einer Bestellung durch die einzelnen Ministerinnen und Minister wäre es unserer 
Meinung nach besser, wenn die Mitglieder des Standortentwicklungsbeirates durch die 
Bundesregierung als Gesamtes auf fünf Jahre bestellt werden, dh dass eine Zuordnung zu 
einzelnen Ministerien nicht erfolgt. In diesem Zusammenhang wäre es auch sinnvoll, an 
stelle von sechs Mitgliedern fünf Mitglieder zu bestellen. Dies macht die Mehrheitsfindung 
einfacher. Zudem sollten die Mitglieder ihren Vorsitzenden selbst bestimmen. 
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Dies ist aus unserer Sicht deshalb erforderlich, da die Entscheidungsfindung über die Standortre 
levanz eine besondere Sensibilität und Qualifikation erfordert. Dieses Gremium muss in seiner 
Kompetenz unstrittig sein und auf breite Akzeptanz in der Politik, in der Fachwelt, aber auch in 
der Öffentlichkeit stoßen. 
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